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Beigefügt finden Sie die Tabelle zu Dokumentation der Studienleistungen für
die Erteilung der Fakultas (Lehrbefähigung) Kunst oder Musik. Folgende Hin-
weise sollen Ihnen das Ausfüllen erleichtern:

 es müssen zusätzlich 3 Veranstaltungen in dem angestrebten Fach be-
legt werden, je eine im Modul BT, BD und BW, jeweils ohne Einzelleis-
tung;

 insgesamt müssen mindestens 10 SWS des gesamten Studiums integra-
tive Seminare enthalten, mindestens 20 SWS müssen in dem angestreb-
ten Fach studiert worden sein, zusammen müssen sich 35 SWS ergeben
(das bedeutet, nur die Mindestanforderung im integrativen und fach-
spezifischen Bereich zu erfüllen reicht nicht aus!!).

Bitte denken Sie daran: Studierende, die ihr Studium in der Abteilung im WS
05/06 oder später begonnen haben, müssen eine studienbegleitende Eignungs-
prüfung ablegen, die in der Absolvierung der Module BT und BG(K oder M)
mit mindestens der Note 3,0 besteht.

Stand: Oktober 06



Studierende können mit dem Bachelor-Nebenfach Kunst/Musik die Unterrichtsbefähigung nur für das
Fach Kunst oder für das Fach Musik erwerben (Lehramt GHR). Dazu sind 6 SWS im Fach Kunst oder im

Fach Musik zusätzlich zu studieren und Fachanteile nach folgendem Muster zu absolvieren:
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BGK 3 Veranstaltungen, 6 SWS - - 6 - -

BGM 3 Veranstaltungen, 6 SWS - - 6 -

BT

2 Theorie Seminare, 4 SWS EL

Instrumental- Vokal-Unterricht
2 SWS

- - 2 EL

*) Zusätzliche Veranstaltung  (Kunst
oder Musik) 2SWS

- TN

BW

Werkstätten (mit obligatorischem
Musikanteil) 4 SWS

2 EL, TN

*) Zusätzliche Veranstaltung (Kunst
oder Musik) 2 SWS

- TN

BE Exkursion, 2 SWS Ex

BD Seminar, Praxisstudien, 8 SWS 2 2 Pr, TN

*) Zusätzliche Veranstaltung (Kunst
oder Musik) 2 SWS

TN

BP Projekte, 8 SWS EL

Kaleidoskop 2 2 EL

Summen (Option),  Pflicht 2 10 12

Fachspezifische Mindestanteile 15 - 10 20 - 25 20 - 25

Fachspezifischer Anteil Kunst oder Musik > 20 SWS -

Legende:
 Zahlenangaben ohne Klammern: dem jeweiligen Fach/ Bereich obligatorisch zuzurechnende SWS
 Zahlenangaben mit Klammern: für das jeweilige Fach/ Bereich optional anrechenbare SWS gemäß Nachweis
  *) Diese Veranstaltungen sind zusätzlich zu dem durch die fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Kunst/Musik festgelegtem

Studienvolumen zu absolvieren.
 EL: Einzelleistung
 TN: Nachweis der aktiven Teilnahme
 Ex: Exkursionsbericht
 Pr: Praxisstudienbericht

Fachspezifische Mindestanteile: Von den für das Zeugnis der Ersten Staatsprüfung für das Lehramt GHR je
Unterrichtsfach mindestens 35 nachzuweisenden SWS sind mindestens 10 SWS integriert  zu studieren, min-
destens 20 SWS in dem Fach der angestrebten Unterrichtsbefähigung, also entweder in Kunst oder in Musik.

Die Leistungen der/des Studierenden♣ (Vorname, Name)                                                                                                ,
Matrikelnr. __________________________ entsprechen den o. g. Anforderungen an den Erwerb der Unterrichts-
befähigung für das Fach Kunst*  Musik * (s. Tabelle).

Bielefeld, den
Name des Fachvertreters/ der Fachvertreterin (in Druckbuchstaben): Unterschrift

                                                            
♣ Unzutreffendes bitte streichen!


